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XlV. Gesetzgebungsperiode 

J\. n t rag 

Der Abgeordneten M ETll,(G ~lryANS ~ Präs.: '1976-11~O No. 31111 ....... _--........ 

und Genossen 

auf Änderung des Famiiienlastenausgleichsgesetzes 1967 in der 

geltenden Fassung. 

Die gefertigten Abgeordneten stellen den 

Antirag, 

der Nationalrat wolle beschließen: 
, 

Bundesgesetz ~om •••••••••••••••••• 1976, mit dem 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geändert wird 

" 

Der Nationalrat hat beschlossen:: 

Artikel I 

Das FamilienlQstenausgleichsgesetz 1967, BGBl.Nr. 376, 

in der Fassung der Bu~rlesgesetze ßGßL.Nr .. 302/1968, 

BGßl~~r. 195/1969, BGin.Nr. 10/1970, BGBl.Nr. 415/1979, 

BGB1 .. Nr. 116/1971, ßGßl.l':r. 229/1971,' BGßl.Nr. 284/1972, 

BGBl .. Nr. 23/1973, J3GHl.Nr. 385/1973, BGlll.Nr. 29/1974, 

BGDI.Nr. 418/1974 und BGBl.Nr. 290/1976 wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 ihat zu lauten: 
"(2) Keinert Anspruch auf Familienbeihilfe haben 

Personen für Kinder, :die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
und im Betrieb dieset Person oder deren Ehegatten haupt
beruflich tätig sind~ sofern nicht ein ges~tzlich anerkanntes 
Lehrverhäl tnis vorliEfgt, ,."e lches unmittelbar nach Beendigung 
der Schulnusbildung des Kindes begonnen wurde. Eine haupt
berufliche Tätigkeit des Kindes liegt nicht vor, \venn ein:
Kind, das sich in Schulausbildung befindet, ' ausschließlich 
"rährend der Schulferien im iletrieb des Anspruchsberechtigten 

ode~ dessen Ehegatten beschäftigt ist." 

I . 
I 
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2·. § 8 Abs ... 2 hat zu lauten: 

"(2) Die Familienbeihil.fe beträgt 
rür ein Kind monatlich ••••••• ~._ ••••• ____ ••• 450 S, . 

für z\iei Kinder monatlich ......•....•••..•.• 940 S, 
für drei Kinder monatlich .......•...•...•.•• 1.530 S, 
für vier Kinder- monatlich ••••••••••••••••••• 2.040 S ,_ 

für jedes ,.,reitere Kind monatlich 540 S. U· 
•••• GIt ••••••• 

3. § 8 Abs. :3 hat zu lauten: , , 

rl (3) Die Familienbeihilfe einer Volhvaise (!:i 6) beträgt 
monatlicll 450 s .. n 

. . 
4. Im§ 30c haben die Absätze 1 und 2 zu lauten: . 

u§30c .. (1) Die SchuLfahrtbeihilfe beträgt, ' ... enn der Schul-

\-leg nicht länger als. 10 km ist und .. 

a) an einem Schultag oder anz\vei Schultagen in 

I 
1 • t 
i 
t 
\ 

. ~ 

."\ 
• ! 

; ~ .. · 

der Woche zurlickgelegt wird,monatlich ._._ 40 S, 
U· 

b) an drei oder vier Schultagen in der ,yoche 
i 

zurückgelegt wird/monatlich ~ •••• _ •••••••• 80 S~: 

c) an mehr als vier Schul tagen in der '{oelle . 

zurUckgelegt wird/monatlich •• _.~.~ ••••• _. 120 S.: 
(2) Die Schulfahrtbeihilfe bet~ägt, venn der Schul-

• r 

weg länger als 10 kIn ist und 

a) an einem Schtü tag oder an zHei Schultagen in 

der Woche zurüc~ge.legt wird/monatlich •••• 

-. ~ 

! 

60 S,. 
t 

b) an drei oder vier Schultageninder \1oche i. . 

:r.urückgelegt wird/monatlich ..... _ ........... . 

c) an mehr als vier.Schultagenin der Wo~he 

: zurUckgelegt WirdJmonat~ich •••••••••••••• 

5. Nach § 39 ist folgender § 39aeinzufiigen: 

, 
120 S,; 

i 

I 
180 S.;~ 

t 

. u§ ;)921. ~ "ll Aus Nittelndes Ausgleichsfonds fUr Familienbei-:. 

'hi~fe~ . sinti. der Allgemeinen Unfallversicheruugsanstalt für die ge

setzlic'he Unfallversicherung der Schüler und Studenten (§ 8 Abs. 1 

z. :) 1it .. h unrl".i des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) 

Bel trüge fi,ir die Jahre 1977 und 1978 'in Höhe von je 30 Hillionen S 

zn zahlen. 
(2) Die Beiträge nach Abs; 1 sind .in .dem Jahr zu 

fu·· ..... \···.,.l·ches s';e bestinin'l.t sind." .1e istCri, ..~.... .J.. 

" 

.' . 
l~ , 

,. 
·t 
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Artikel 11 

(1) Art."I Z. 2 und 3 dieses Bundesgesetzes treten mit 

1 .. Jänner 1977 in Kraft". 

• (2) Art .. I Z. 4 dieses Bundesgesetzes tritt rücl~·drkend mit 

1. September 1976 in Kraft. 
" 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 

Bundesminister ~ür Finanzen betraut." 

••• 0 •.•••• _ •• 0 ••••• e _ ••••••••••••••• _ •••••• 0 ••• - ••••••• '. • • • •• • • • • • 

:: . 
"n,' . ... :..- ,- 'I;' :: 

In forme lier Hinsi cht wird die Zm'lei sung an den F'inanz- und 

Budgetausschuß ~ unter Verzicht auf die erste Lesung - beantragt. 'I 
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